	Zweitmeinungsverfahren (Allgemein)

	Übersicht


 


	EBM-Ziffer
	Leistungsbeschreibung
	Honorar (€)

	01645
+ Kennzeichnung der jeweiligen OP (A–I)
	„Erstmeiner“ = indikationsstellender Arzt
Für die Aufklärung und Beratung im Zusammenhang mit dem ärztlichen Zweitmeinungsverfahren
1 x im Krankheitsfall
	8,62 €

	88200 + Kennzeichnung der jeweiligen OP 
	„Zweitmeiner“: Die Abrechnung der Zweitmeinung ist im neuen Abschnitt 4.3.9 „Ärztliche Zweitmeinung“ im Allgemeinen Teil des EBM geregelt:
Der „Zweitmeiner“ rechnet für den Patienten seine jeweilige arztgruppenspezifische Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale ab. Sind für Ihre Beurteilung ergänzende Untersuchungen notwendig, kann er sie ebenfalls durchführen, muss sie aber medizinisch begründen.
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